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§ 8 TMSG Bestattungskosten
 TMSG - Mindestsicherungsgesetz - TMSG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.02.2023

(1) Tatsächlich nachgewiesene Bestattungskosten sind, soweit sie nicht aus dem Vermögen des Verstorbenen gedeckt

werden können oder von Dritten getragen werden, im Ausmaß der Kosten für ein einfaches Begräbnis zu

übernehmen.

(2) Ist eine Überführung erforderlich, so sind die dafür anfallenden Kosten bis zur Höhe der für ein einfaches Begräbnis

anfallenden Kosten zu übernehmen.

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 8 TMSG Bestattungskosten
	TMSG - Mindestsicherungsgesetz - TMSG, Tiroler


